Müssen Sie die Einnahmen und Ausgaben rund um Ihre private Photovoltaikanlage versteuern?
Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,
die Einnahmen und Entnahmen im Zusammenhang mit dem privaten Betrieb kleiner Photovoltaikanlagen sind seit dem 01.01.2022 von der Einkommensteuer befreit. Dabei hängt die Befreiung nicht von der Verwendung des erzeugten Stroms ab. Das Steuerprivileg gilt allerdings nur für solche Anlagen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen - insbesondere bezüglich ihrer Leistung. Hier gibt es zum 01.01.2025 wiederum eine neue Anpassung.
Erfüllt Ihre Photovoltaikanlage diese Voraussetzungen, können Sie sich nicht nur über die Steuerfreiheit Ihrer Einnahmen und Entnahmen aus dem Betrieb der Anlage freuen. Sie müssen dann auch keine Gewinnermittlung (mehr) vornehmen. Im Gegenzug wirken sich die meisten Ausgaben rund um Ihre Anlage (z.B. Versicherungen) jedoch auch nicht mehr steuermindernd aus.
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	Unsere Infografik auf der nächsten Seite gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten einkommensteuerlichen Aspekte im Zusammenhang mit dem Betrieb Ihrer eigenen Photovoltaikanlage. Für Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen





[image: ]
image1.png




image2.png
Missen Sie die Einnahmen und Ausgaben rund um lhre private
Photovoltaikanlage versteuern?

Erfahren Sie alles uber die Einkommensteuerbefreiung kleiner Anlagen seit 2022!

Betragt die installierte Bruttoleistung Ihrer Photovoltaikanlage(n)

% max. 30 kW je Wohn- oder Gewerbeeinheit auf, an oder in einer Inmobilie (gilt fiir Anlagen, die ab 2025
angeschafft, in Betrieb genommen oder erweitert werden, bei alle Gebaudearten)

% bei einer Gesamtleistung aller Anlagen von max. 100 kW?

Gut zu wissen: Das Gebaude, auf dem lhre Anlage installiert ist, muss Ihnen nicht gehéren. Die obigen Frei-
grenzen gelten pro Person, bei ihrem Uberschreiten mussen Sie den gesamten Betrag versteuern.

Einnahmen und Entnahmen im Zusam-
menhang mit dem Betrieb der Anlage
sind seit 2022 einkommensteuerfrei.
(Einnahme ist z.B. die Einspeisevergiitung
und Entnahme die Nutzung des Stroms zum
Aufladen eines Fahrzeugs.) Dies gilt unab-
hangig von der Verwendung des erzeugten
Stroms und sowohl fir Alt- als auch flr Neu-
anlagen.

Sie miissen keine Gewinnermittlung er-
stellen, da Sie fiir die Anlage keine Ein-
kommensteuererklarung abgeben miis-
sen. Allerdings kénnen Sie auch keine
Ausgaben (z.B. Versicherung, Abschrei-
bung) mehr bei der Einkommensteuer gel-
tend machen.

Achtung:

Ein Wechsel zwischen Steuerpflicht
und -freiheit kann auch unterjahrig
erfolgen! Beispielsweise wenn Sie die
Anlage erweitern oder eine Gewerbe-
einheit aufteilen. Informieren Sie dann
umgehend das Finanzamt .

Wenn Sie die Voraussetzungen der
Steuerbefreiung nicht mehr erfiillen,
miissen Sie wieder eine Gewinn-
ermittlung abgeben.

uG

ewerbesteuer
Die Gewerbesteuerpflicht entfallt.

Gut zu wissen

Ausgaben flr Handwerkerleistungen, die Ihnen im Zusam-
menhang mit Ihrer steuerfreien Anlage entstehen, kdnnen

Sie ggf. von lhrer Einkommensteuerlast abziehen (mit
20 % der Arbeitskosten, max. 1.200 € pro Jahr). Welche
Voraussetzungen hierzu erfillt sein missen, entnehmen
Sie bitte der entsprechenden Mandanten-Infografik.

Koénnen Sie die Rentabilitat der Anlage durch
Wirtschaftlichkeitsberechnungen (iiber 20 Jahre) belegen
und/oder speisen Sie Strom ins Netz ein?

Betriebseinnahmen

* Sie erzielen aus der Einspeisevergii-
tung und dem selbstentnommenen
Strom einkommensteuerpflichtige
Einkiinfte aus Gewerbebetrieb.

* Die Einspeisevergutung ist fUr die ersten
20 Jahre garantiert.

* Fir private Anlagen reicht Ublicherweise
eine Einnahmenuberschussrechnung
aus.

Betriebsausgaben
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Da keine ,, Total-
gewinnprognose*
vorliegt, sind lhre
Ausgaben und Ein-
nahmen steuerlich
unbeachtlich. Sie
miissen keine Ge-
winnermittlung er-
stellen.

iebhaberei

* Abgeschrieben wird die Anlage tber 20 Jahre. Zudem gibt es eine Son-
derabschreibung i.H.v. 20 % der Anschaffungskosten in den ersten funf

Jahren.

« Stromspeicher sollten Sie zusammen mit der Anlage erwerben und im
Rahmen der betrieblichen Nutzung abschreiben. Die betriebliche Nut-

zung muss mind. 10 % betragen.

* Reparatur- und Wartungskosten, Versicherungsbeitrdge und Zahlermiete
sind sofort abzugsfahig. Ausgaben fir ein Arbeitszimmer kdnnen Sie bis

zu 1.250 € im Jahr geltend machen.

Gewerbesteuer

Die Gewinne aus dem Betrieb der Anlage sind gewerbesteuerpflichtig.
Jedoch gilt ein Freibetrag von 24.500 € im Jahr.

Gerne stehen wir lhnen
zur Verfiigung

Bei individuellen Fragen zur Einkommensteuer bei Photo-
voltaikanlagen beraten wir Sie gern personlich. Informati-

onen zur Umsatzbesteuerung privater Anlagen finden Sie
in unserer gleichnamigen Infografik.

Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewahr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung. Rechtsstand: Dezember 2024




